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OR Art. 440 bis 457 
 
Art.440 
A. Begriff 
1 Frachtführer ist, wer gegen Vergütung (Frachtlohn) den 
Transport von Sachen auszuführen übernimmt. 
2 Für den Frachtvertrag kommen die Vorschriften über den 
Auftrag zu Anwendung, soweit nicht die Bestimmungen 
dieses Titels etwas anderes enthalten. 
 
Art.441 
B. Wirkungen 
I. Stellungen des Absenders 
1. Notwendige Angaben 
1 Der Absender hat dem Frachtführer die Adresse des 
Empfängers und den Ort der Ablieferung, die Anzahl, die 
Verpackung, den Inhalt und das Gewicht der Frachtstücke, 
die Lieferungszeit und den Transport weg sowie bei wert-
vollen Gegenständen auch deren Wert genau zu bezeich-
nen. 
2 Die aus Unterlassung oder Ungenauigkeit einer solchen 
Angabe entstehenden Nachteile fallen zu Lasten des Ab-
senders. 
 
Art. 442 
2. Verpackung 
1 Für gehörige Verpackungen des Gutes hat der Absender 
zu sorgen. 
2 Er haftet für die Folgen von äusserlich nicht erkennbaren 
Mängeln der Verpackung. 
3 Dagegen trägt der Frachtführer die Folgen solcher Män-
gel, die äusserlich erkennbar waren, wenn er das Gut ohne 
Vorbehalt angenommen hat. 
 
Art. 443 
Verfügung über das reisende Gut 
1 Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers 
ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschä-
digung des Frachtführers für Auslagen oder für Nachteile, 
die aus der Rückziehung erwachsen zurückzunehmen, 
ausgenommen: 

1. wenn ein Frachtbrief vom Absender ausgestellt und 
vom Frachtführer an den Empfänger übergeben 
worden ist; 

 
2. wenn der Absender sich vom Frachtführer einen 

Empfangsschein hat geben lassen und diesen nicht 
zurückgeben kann; 

 
3. wenn der Frachtführer an den Empfänger eine 

schriftliche Anzeige von der Ankunft des Gutes zum 
Zwecke der Abholung abgesandt hat; 

 
4. wenn der Empfänger nach Ankunft des Gutes am 

Bestimmunsorte die Ablieferung verlangt hat. 
 

2 In diesen Fällen hat der Frachtführer ausschliesslich die 
Anweisungen des Empfängers zu befolgen, ist jedoch hie-
zu, falls sich der Absender einen Empfangsschein hat ge-
ben lassen und das Gut noch nicht am Bestimmungsorte 
angekommen ist, nur dann verpflichtet, wenn dem Emp-
fänger dieser Empfangsschein zugestellt worden ist. 
 
Art. 444 
II. Stellung des Frachtführers 
1. Behandlung des Frachtgutes 

a. Verfahren bei Ablieferungshindernissen 
1 Wenn das Frachtgut nicht angenommen oder die Zahlung 
der auf demselben haftenden Forderungen nicht geleistet 
wird oder wenn der Empfänger nicht ermittelt werden kann, 
so hat der Frachtführer den Absender hievon zu benach-
richtigen und inzwischen das Frachtgut auf Gefahr und 
Kosten des Absenders aufzubewahren oder bei einem Drit-
ten zu hinterlegen. 
2 Wird in einer den Umständen angemessenen Zeit weder 
vom Absender noch vom Empfänger über das Frachtgut 
verfügt, so kann der Frachtführer unter Mitwirkung der am 
Orte der gelegenen Sache zuständigen Amtstelle das 
Frachtgut zugunst des Berechtigten wie ein Kommissionär 
verkaufen lassen. 
 
Art. 445 
b. Verkauf 
1 Sind Frachtgüter schnellem Verderben ausgesetzt, oder 
deckt ihr vermutlicher Wert nicht die darauf haftenden Kos-
ten, so hat der Frachtführer den Tatbestand ohne Verzug 
amtlich feststellen zu lassen und kann das Frachtgut in 
gleicher Weise wie bei Ablieferungshindernissen verkaufen 
lassen. 
2 Von der Anordnung des Verkaufes sind, soweit möglich, 
die Beteiligten zu benachrichtigen. 
 
Art. 446 
c. Verantwortlichkeit 
Der Frachtführer hat bei Ausübung der ihm in bezug auf die 
Behandlung des Frachtgutes eingeräumten Befugnisse die 
Interessen des Eigentümers bestmöglich zu wahren und 
haftet bei Verschulden für Schadenersatz. 
 
Art. 447 
2. Haftung des Frachtführers 
a. Verlust und Untergang des Gutes 
1 Wenn ein Frachtgut verloren oder zugrunde gegangen ist, 
so hat der Frachtführer den vollen Wert zu ersetzen, sofern 
er nicht beweist, dass der Verlust oder Untergang durch die 
natürliche Beschaffenheit des Gutes oder durch ein Ver-
schulden oder eine Anweisung des Absenders oder des 
Empfängers verursacht sei oder auf Umständen beruhe, 
die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers 
nicht abgewendet werden konnten. 
2 Als ein Verschulden des Absenders ist zu betrachten, 
wenn der den Frachtführer von dem besonders hohen Wert 
des Frachtgutes nicht unterrichtet hat. 
3 Verabredungen, wonach ein den vollen Wert überstei-
gendes Interesse oder weniger als der volle Wert zu erset-
zen ist, bleiben vorbehalten. 
 
Art. 448 
b. Verspätung, Beschädigung, teilweiser Untergang 
1 Unter den gleichen Voraussetzungen und Vorbehalten 
wie beim Verlust des Gutes haftet der Frachtführer für allen 
Schaden, der auf Verspätung in der Ablieferung oder aus 
Beschädigung oder aus teilweisem Untergange des Gutes 
entstanden ist. 
2 Ohne besondere Verabredung kann ein höherer Scha-
denersatz als für gänzlichen Verlust nicht begehrt werden. 
 
 
Art. 449 
c. Haftung für Zwischenfrachtführer 
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1 Der Frachtführer haftet für alle Unfälle und Fehler, die auf 
dem übernommenen Transporte vorkommen, gleichviel, ob 
er den Transport bis zu Ende selbst besorgt oder durch ei-
nen anderen Frachtführer ausführen lässt, unter Vorbehalt 
des Rückgriffes gegen den Frachtführer, dem er das Gut 
übergeben hat. 
2 Abweichende Vereinbarungen zwischen dem Frachtführer 
oder Spediteur und dem Auftraggeber bleiben jedoch vor-
behalten. 
3 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Camionneure. 
 
Art. 450 
3. Anzeigepflicht 
Der Frachtführer hat sofort nach Ankunft des Gutes dem 
Empfänger Anzeige zu machen. 
 
Art. 451 
4. Retentionsrecht 
1 Bestreitet der Empfänger die auf dem Frachtgut haftende 
Forderungen so kann der die Ablieferung nur verlangen, 
wenn er den streitigen Betrag amtlich hinterlegt. 
2 Dieser Betrag tritt in bezug auf das Retentionsrecht des 
Frachtführers an die Stelle des Frachtgutes. 
 
Art. 452 
5. Verwirkung der Haftungsansprüche 
1 Durch vorbehaltlose Annahme des Gutes und Bezahlung 
der Fracht erlöschen alle Ansprüche gegen den Frachtfüh-
rer, die Fälle von absichtlicher Täuschung und grober Fahr-
lässigkeit ausgenommen. 
2 Ausserdem bleibt der Frachtführer haftbar für äusserlich 
nicht erkennbaren Schaden, falls der Empfänger solchen 
innerhalb der Zeit, in der ihm nach den Umständen die Prü-
fung möglich oder zuzumuten war, entdeckt und den 
Frachtführer sofort nach der Entdeckung davon benach-
richtigt hat. 
3 Diese Benachrichtigung muss jedoch spätestens acht Ta-
ge nach der Ablieferung stattgefunden haben. 
 
Art. 453 
6. Verfahren 
1 In allen Streitfällen kann die am Orte der gelegenen Sa-
che zuständige Amtsstelle auf Begehren eines der beiden 
Teile Hinterlegung des Frachtgutes in dritte Hand oder nö-
tigenfalls nach Feststellung des Zustandes den Verkauf 
anordnen. 
2 Der Verkauf kann durch Bezahlung oder Hinterlegung des 
Betrages aller angeblich auf dem Gute haftenden Forde-
rungen abgewendet werden. 

 
Art. 454 
7. Verjährung der Ersatzklagen 
1 Die Ersatzklagen gegen Frachtführer verjähren mit Ablauf 
eines Jahres, und zwar im Falle des Unterganges, des Ver-
lustes oder der Verspätung von dem Tage hinweg, an dem 
die Ablieferung hätte geschehen sollen, im Falle der Be-
schädigung von dem Tage an, wo das Gut dem Adressaten 
übergeben worden ist. 
2 Im Wege der Einrede können der Empfänger oder der 
Absender ihre Ansprüche immer geltend machen, sofern 
sie innerhalb Jahresfrist reklamiert haben und der An-
spruch nicht infolge Annahme des Gutes verwirkt ist. 
3 Vorbehalten bleiben die Fälle von Arglist und grober Fahr-
lässigkeit des Frachtführers. 
 
Art. 455 
C. Staatlich genehmigte und staatliche Transportan-
stalten 
1 Transportanstalten, zu deren Betrieb es einer staatlichen 
Genehmigung bedarf, sind nicht befugt, die Anwendung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Verantwortlichkeit 
des Frachtführers zu ihrem Vorteile durch besondere Ü-
bereinkunft oder durch Reglemente im voraus auszu-
schliessen oder zu beschränken. 
2 Jedoch bleiben abweichende Vertragsbestimmungen, die 
in diesem Titel als zulässig vorgesehen sind, vorbehalten. 
3 Die besonderen Vorschriften für die Frachtverträge der 
Post, der Eisenbahnen und Dampfschiffe bleiben vorbehal-
ten. 
 
Art. 456 
D. Mitwirkung einer öffentlichen Transportanstalt 
1 Ein Frachtführer oder Spediteur, der sich zur Ausführung 
des von ihm übernommenen Transportes einer öffentlichen 
Transportanstalt bedient oder zur Ausführung des von ei-
ner solchen übernommenen Transportes mitwirkt, unter-
liegt den für diese geltenden besonderen Bestimmungen 
über den Frachtverkehr. 
 
Art. 457 
E. Haftung des Spediteurs  
Der Spediteur, der sich zur Ausführung des Vertrages einer 
öffentlichen Transportanstalt bedient, kann seine Verant-
wortlichkeit nicht wegen mangelnden Rückgriffes ablehnen, 
wenn er selbst den Verlust des Rückgriffes verschuldet hat. 

 
 
 
 


